
Satzung 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 

der Ortsgemeinde Hochstadt 

 

vom 27.05.2020 

 
Der Gemeinderat Hochstadt hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO), der §§ 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekanntgemacht wird: 
 
 

§ 1 

Allgemeines 
 

I. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 

     
a)  Verleihung des Nutzungsrechts für die Dauer der Nutzungszeit an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 

Friedhofssatzung für 
a)    eine Einzelgrabstätte              450,00 €       
b)    eine Doppelgrabstätte               675,00 €       
c)    eine Kindergrabstätte bis zu 5 Jahren       90,00 € 
d)    Tieferlegung                               390,00 € 
e)    eine Urnengrabstätte       225,00 € 

                  f)   Wiesengrabstätte (Urne) für anonyme Bestattungen                                  225,00 € 
                 g)    Wiesengrabstätte (Urne)                                                                             225,00 € 

h)    Urnenkammern in Urnenstelen                                                                1.500,00 € 
i)     Wiesengrabstätte (Sarg)                                                                          1.700,00 € 

 
b) Verlängerung des Nutzungsrechts bei späteren Bestattungen je Jahr für 

a) eine Einzelgrabstätte         18,00 € 
b) eine Doppelgrabstätte         27,00 € 
c) ein Kindergrab            3,60 € 
d) eine Urnengrabstätte         11,25 € 
e) Urnenkammern in Urnenstelen                                                                        75,00 € 
f)  eine Wiesengrabstätte (Sarg)                          68,00 € 
g) eine Wiesengrabstätte (Urne) für anonyme Bestattungen                              11,25 € 

               h) eine Wiesengrabstätte (Urne)                                                                          11,25 €                  

 

II. Ausheben und Schließen der Gräber 

 
  Die Kosten des Grabaushubes werden durch Beschluss des Gemeinderates festgesetzt. 
 

III. Abräumgebühr 

 
a) Einzelgrab 346,00 €  
b) Doppelgrab 630,00 €  
c) Urnengrab 146,00 € 

 

IV. Benutzung der Leichenhalle 
 
     a) Benutzung der Leichenhalle                                      120,00 €       
 
     b) Benutzung der Leichenzellen bis zu 4 Tagen      120,00 € 

   je weiterer Tag                                         22,50 €      
 

     c) Benutzung der Kühlvitrine           22,50 € 

 

V.  Genehmigungsgebühren 
 
     Für die Genehmigung von Grabmale und Grabeinfassungen je Genehmigung    22,50 € 

 



 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner sind: 
 
a) bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich sind, und 

der Antragsteller 
b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller. 

 

 

§ 3 

Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 

 
1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der  
      Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung. 
 
2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 

 
 

§ 4 

Inkrafttreten 

 
1) Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 01. März 2016 außer 

Kraft. 
Ausgefertigt: 
 
 

Hochstadt, den 27.05.2020 
 
 
 
 

Timo Reuther 

Ortsbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


